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gen Festnahme befugt, wenn die Voraus
setzungen eines Haftbefehls vorliegen und 
Gefahr im Verzüge ist.

Anmerkungen: 1. Zur Zulässigkeit der In- 
gewahrsamnahme von Personen durch die 
DVP außerhalb eines Strafverfahrens vgl. 
§ 15 des VP-Gesetzes. Er lautet:

„§ 15
Gewahrsam
(1) Wird die öffentliche Ordnung und Si
cherheit durch Personen erheblich gefähr
det oder gestört, können diese, insbesondere 
wenn das Leben oder die Gesundheit von 
Personen gefährdet wird, in Gewahrsam 
genommen werden, sofern nicht auf andere 
Weise die Gefahr oder Störung beseitigt 
werden kann. In Gewahrsam können auch 
Personen genommen werden, die aus Ein
richtungen entwichen sind, in die sie 
zwangsweise eingewiesen wurden.
(2) Der Gewahrsam ist unverzüglich aufzu
heben, wenn der Grund dafür weggefallen 
ist. Er darf die Dauer von 24 Stunden nicht 
überschreiten.
(3) Den in Gewahrsam genommenen Per
sonen können die dadurch entstandenen 
Kosten auferlegt werden.“
2. Vgl. auch Anm. nach § 38 der 1. DB zur 
StPO (Reg.-Nr. 1.1.).

§126
Richterliche Vernehmung
(1) Wird der Beschuldigte oder der Ange
klagte auf Grund eines Haftbefehls ergrif
fen, ist er unverzüglich, spätestens am Tage 
nach der Ergreifung, dem zuständigen Ge
richt vorzuführen.
(2) Bei der Vernehmung ist dem Beschul
digten oder dem Angeklagten der Grund 
der Verhaftung mitzuteilen. Die Verneh
mung soll ihm Gelegenheit geben, sich zu 
der erhobenen Beschuldigung zu äußern, 
die ihn entlastenden Umstände vorzubrin
gen und Beweiserhebungen zu beantragen. 
Die Aussagen und Beweisanträge des Be
schuldigten oder des Angeklagten sind zu 
Protokoll zu nehmen. Weiterhin ist zu ver
merken, welche Angehörigen des Beschul
digten, des Angeklagten oder welche ande
ren Personen benachrichtigt werden sol
len.
(3) Wird der Beschuldigte oder der Ange
klagte auf Grund eines Haftbefehls ergrif
fen und einem anderen Gericht vorgeführt

als dem, das den Haftbefehl erlassen hat, 
hat der vernehmende Richter das Protokoll 
über die Verkündung des Haftbefehls sofort 
diesem zuzustellen. Gründe, die gegen die 
Verhaftung sprechen, sind im Protokoll zu 
vermerken. Der vernehmende Richter hat 
dem Gericht, das den Haftbefehl erlassen 
hat, die Gründe, die für die Aufhebung des 
Haftbefehls sprechen, unverzüglich mitzu
teilen, damit dieses über die Aufhebung des 
Haftbefehls entscheiden kann.
(4) Der Staatsanwalt hat zu veranlassen, 
daß der vorläufig Festgenommene, sofern 
er nicht sofort wieder in Freiheit gesetzt 
wird, unverzüglich, spätestens am Tage 
nach der Ergreifung, dem Kreisgericht vor
geführt wird. Er ist unverzüglich, späte
stens am Tage nach der Vorführung, zu 
vernehmen.
(5) Wird der Erlaß des Haftbefehls abge
lehnt, kann der Staatsanwalt den Beschul
digten oder den Angeklagten erneut vor
läufig festnehmen, wenn er binnen 24 Stun
den gegen den ablehnenden Beschluß Be
schwerde einlegt. In diesem Fall hat das 
Gericht die Akten sofort dem Rechtsmittel
gericht vorzulegen. Dieses hat innerhalb 
24 Stunden zu entscheiden.

Anmerkung: Vgl. hierzu Ziff. II.l. des 
PrBOG vom 20.10.1977 zu Fragen der Un
tersuchungshaft (OG-Inf. Nr. 4/1977 S. 56). 
Sie lautet:
„1. Das Gericht hat zu gewährleisten, daß 
vorläufig festgenommene Personen grund
sätzlich am Tage ihrer Vorführung vernom
men werden. Diesem Grundsatz ist auch an 
Wochenenden und Feiertagen Rechnung zu 
tragen. Eis ist unzulässig, von der im Gesetz 
(§ 126 Abs. 4 StPO) vorgesehenen Ausnah
meregelung, nach der der Festgenommene 
auch noch an dem der Vorführung folgen
den Tag vernommen werden kann, Ge
brauch zu machen, ohne daß dafür ernst
hafte Gründe voriiegen. In den dafür in Be
tracht kommenden Fällen sind diese 
Gründe aktenkundig zu machen.“
Der PrBOG ist weiterhin auszugsw. abgedr. 
als 'Vorbem. zu § 122 und als Anm. nach 
§§ 122, 123, 127, 131, 187, 246 und 357 StPO.

§127
Beschwerde
Der Verhaftete hat gegen den erlassenen 
Haftbefehl das Recht der Beschwerde. Bei 
der Verkündung des Haftbefehls ist er
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